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Zweitwohnungsinitiative – Neue bundesrechtliche Beschränkung 
von Zweitwohnungen: Grundzüge und Unsicherheiten

Zur allgemeinen Überraschung hat am 11. März 2012 das Schweizer Stimmvolk die von Franz Weber lancierte Volksinitiati-
ve "Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!" mit knappem Mehr (50.6%) angenommen. Dadurch wird schweizweit 
der Anteil der Zweitwohnungen auf 20% des Gesamtwohnungsbestandes und der Bruttogeschossfläche einer Gemeinde 
beschränkt. Dieser Newsflash zeigt die Grundzüge der Initiative sowie die damit verbundenen rechtlichen Unsicherheiten 
für aktuelle und zukünftige Eigentümer von Zweitwohnungen auf.

1. Inhalt der Volksinitiative

Durch die Initiative wird die Schweizerische Bundesverfas-
sung um zwei neue Bestimmungen ergänzt: Art. 75a BV 
sieht vor, dass der Anteil von Zweitwohnungen am Ge-
samtbestand der Wohneinheiten und der für Wohnzwecke 
genutzten Bruttogeschossfläche einer Gemeinde auf 
höchstens 20% beschränkt wird. Art. 197 Ziff. 8 BV erklärt 
Baubewilligungen für Zweitwohnungen, die zwischen dem 
1. Januar 2013 und dem Inkrafttreten der Ausführungsbe-
stimmungen erteilt werden, für nichtig. 

2. Umsetzung der Volksinitiative

Die oben aufgeführten Verfassungsartikel müssen nun in 
bundesrechtlichen Ausführungsbestimmungen konkreti-
siert werden, namentlich in Bezug auf das Schicksal be-
stehender Zweitwohnungen und die Behandlung von un-
bebautem Bauland. Das Eidgenössische Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation ("UVEK") 
hat hierfür eine spezielle Arbeitsgruppe eingesetzt, welche 
in einem ersten Schritt verschiedenen betroffenen Organi-
sationen angehört hat und nun einen Verordnungsentwurf, 
welcher die Ausführungsbestimmungen enthalten soll, er-
arbeitet. Vertreter der Kantone haben jedoch Bedenken in 
Bezug auf eine Regelung nur auf Verordnungsstufe statt 
auf Gesetzesstufe angemeldet. Dies soll im Rahmen eines 

durch die Arbeitsgruppe in Auftrag gegebenen Gutachtens 
geklärt werden, währenddem parallel die Arbeiten am Ver-
ordnungsentwurf fortgeführt werden. Seit Annahme der Ini-
tiative sind zudem verschiedene parlamentarische Initiati-
ven und Motionen eingereicht worden, welche das Vorge-
hen auf dem Verordnungsweg in Frage stellen bzw. Punk-
te, welche in den Ausführungsbestimmungen zu konkreti-
sieren sind, aufgreifen.

3. Hängige und zukünftige Baugesuche

Der angenommene Initiativtext sieht ein sofortiges Inkraft-
treten der neuen Verfassungsartikel, d.h. ein Inkrafttreten 
am 11. März 2012, vor.

Das Prinzip des sofortigen Inkrafttretens wird gemäss Initi-
ativtext jedoch dadurch beschränkt, dass nur nach dem 
1. Januar 2013 durch die betroffenen Gemeinden (d.h. 
Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von 20% oder 
mehr) erteilte Baubewilligungen nichtig sind. Der Initiativ-
text enthält jedoch keine Regelung in Bezug auf vor oder 
nach dem 11. März 2012 eingereichte Baugesuche, wel-
che bis zum 31. Dezember 2012 gutgeheissen werden.

Um diesbezüglich Klarheit zu schaffen hat das UVEK am 
15. März 2012 Richtlinien mit folgendem Inhalt veröffent-
licht: 

Newsflash Mai 2012



Update Newsflash Mai 2012 2

> Vor dem 11. März 2012 rechtskräftig erteilte Baubewilli-
gungen behalten ihre Gültigkeit; 

> Zwischen dem 1. Januar 2013 und dem Inkrafttreten der 
Ausführungsbestimmungen erteilte Baubewilligungen 
sind nichtig; 

> Baugesuche, die zwischen dem 11. März 2012 und dem 
31. Dezember 2012 eingereicht werden, dürfen nicht 
automatisch gestützt auf das bisherige Recht bewilligt 
werden; 

> Auf Baugesuche, die nach dem 11. März 2012 einge-
reicht werden, sind die neuen Verfassungsbestimmun-
gen anwendbar; 

> Am 11. März 2012 hängige Baugesuche werden einzeln 
aufgrund der Umstände des konkreten Falles beurteilt. 

Der Bundesrat hat den Behörden empfohlen, das Verfah-
ren für sämtliche nach dem 11. März 2012 eingereichten 
Baugesuche bis zum Erlass der Ausführungsbestimmun-
gen zu suspendieren, sofern Zweifel an deren Vereinbar-
keit mit dem Initiativtext besteht.

Einzelne Gemeinden unterstützen dieses Vorgehen des 
Bundesrates. Andere haben sich jedoch dahingehend ge-
äussert, dass die Gerichte die Erteilung dieser Baubewilli-
gungen beurteilen sollen. Die Umweltverbände wiederum 
haben ihre klare Absicht bekundet, gegen Baubewilligun-
gen, welche durch Gemeinden mit einem Zweitwohnungs-
anteil von 20% oder mehr erteilt werden, zu rekurrieren.
Die Franz Weber Stiftung hat denn auch schon 300 Ein-
sprachen gegen geplante Zweitwohnungen erhoben oder 
unterstützt. Die Gerichte werden also wohl in den nächsten 
Monaten zahlreiche Baugesuche zu beurteilen haben. So 
wurden denn auch in gewissen Kantonen (z.B. Wallis) so 
viele Baugesuche wie noch nie gestellt.

Am 15. März 2012 wurde zudem eine Arbeitsgruppe zur 
Klärung der rechtlichen Unklarheiten im Zusammenhang 
mit den Übergangsbestimmungen der Zweitwohnungsiniti-
ative eingesetzt. Eine erste Sitzung ist für Mitte April 2012 
vorgesehen.

4. Zahlreiche Lücken der Zweitwohnungsinitiative

Die durch die Zweitwohnungsinitiative betroffenen Kreise 
kritisieren die zahlreichen Lücken im Initiativtext. Diese 
Unklarheiten sind auch Gegenstand verschiedener parla-
mentarischer Initiativen und Motionen.

So enthält der Initiativtext keine präzise Definition der Beg-
riffe "Erstwohnung" und "Zweitwohnung" und schweigt sich 
auch über die Möglichkeit der Umwandlung von Zweitwoh-
nungen in Erstwohnungen, und umgekehrt, aus. Ebenso 
fehlen Bestimmungen zu den Bestandesrechten beste-
hender Zweitwohnungen, welche abgerissen, umgebaut, 
renoviert oder erweitert werden, sowie zu Weiterverkauf, 
Vererbung und ähnlichen Vorkommnissen im Zusammen-
hang mit bestehenden Zweitwohnungen. Die Initianten er-
klärten kürzlich, dass alle Wohnungen, die nur temporär 
genutzt werden, als Zweitwohnungen zu definieren seien.

Die Initianten haben am 11. März und bei späteren Pres-
sekonferenzen mehrfach bestätigt, dass die Initiative 
Zweitwohnungseigentümer nicht am Weiterverkauf hindern 
soll, was aktuelle Zweitwohnungseigentümer mit Erleichte-
rung zur Kenntnis nahmen. Allerdings haben sich kürzlich 
die Initianten nun dahingehend geäussert, dass die Besitz-
standsgarantie eine klare Missachtung des Volkswillens 
darstelle, so dass diesbezüglich wieder Unsicherheiten 
bestehen. Nur der endgültige Text der Ausführungs-
bestimmungen wird Klarheit schaffen, so dass bis dahin 
keine Sicherheit besteht.

5. Wirtschaftliche Auswirkungen der Initiative

In Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von 20% 
oder mehr bewirkt die Annahme der Initiative einen Bau-
stopp für neue Zweitwohnungen ab dem 1. Januar 2013. 

Entsprechend ist davon auszugehen, dass der Preis für 
Erstwohnungen und Bauland sinken wird. Wohingegen 
beim Preis für Zweitwohnungen ein Anstieg zu erwarten ist. 
Ferner wird durch die rückläufige Bautätigkeit in der Bau-
branche ein Beschäftigungsrückgang von 5-8% befürchtet. 

Die in der Nähe von Touristikzentren liegenden Gemein-
den mit einem Zweitwohnungsanteil von unter 20% müs-
sen künftig mit einem Anstieg der Baugesuche für Zweit-
wohnungen rechnen. 

6. Schlussfolgerungen

Der Volksentscheid vom 11. März 2012 bedeutet eine 
Kehrtwende in der Schweizer Raumplanungspolitik. Der 
Bereich der Zweitwohnungen, welcher bis anhin durch die 
Gemeinden geregelt wurde, wird nun durch die Bundes-
verfassung bestimmt. 
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Der Ausarbeitung der Ausführungsbestimmungen zur Um-
setzung der Zweitwohnungsinitiative wird wohl Anlass zu 
ausgiebigen Auseinandersetzungen geben. Die eingesetz-
te Arbeitsgruppe steht vor der schwierigen Aufgabe, den 
Willen des schweizerischen Volkes und die Besonderhei-

ten der einzelnen Kantone angemessen zu berücksichti-
gen und miteinander in Einklang zu bringen.

Für weitere Fragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.
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